
Recht

Nach dem Regierungsentwurf muss der
Kunde nur befragt werden, wenn die Person
des Versicherungsnehmers hierzu Anlass
gibt oder wenn das angebotene Produkt im
Hinblick auf seine Komplexität schwierig zu
beurteilen ist. 

Problem: Verzicht auf Beratung

Der Bundesrat reklamiert, dass diese Be-
schränkung sich nicht mit der Richtlinie
decke. Indes schreibt die Richtlinie nur vor,
dass der Versicherungsvermittler dem Kun-
den anhand der von diesem gemachten An-
gaben zumindest dessen Wünsche und Be-
dürfnisse genau anzugeben hat. Der Richt-
linie ist nichts über eine Beratungspflicht zu
entnehmen, die auch dann bestehen soll,
wenn der Kunde spezifiziert seine Wünsche
und Bedürfnisse mitteilt. Bedenklich ist
auch, dass der Bundesrat im Interesse einer
klaren Rechtslage darauf verweist, dass der
Kunde durch gesonderte schriftliche Er-
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Nach der Stellungnahme des Bun-
desrates vom 16. Juni 2006 soll ein
Versicherungsvermittler nicht nur

verpflichtet werden, den Kunden mitzutei-
len, ob er als gebundener Vertreter, Mehr-
fachagent oder Versicherungsmakler Ver-
sicherungen vermittelt. Abweichend vom
Regierungsentwurf soll er Kunden zusätz-
lich darüber aufklären, welche Rechtsfolgen
mit der jeweiligen Funktion, insbesondere
im Hinblick auf Haftung, Umfang der Ver-
tretungsmacht und eine etwaige Wissenszu-
rechnung verbunden sind. Zur Begründung
heißt es, dass in der Praxis häufig im Hin-
blick auf die Wissenszurechnung darüber ge-
stritten werde, in welcher Funktion ein Ver-
sicherungsvermittler tätig geworden sei. 

Folgt man dem Bundesrat, wäre ein Ver-
sicherungsvertreter gezwungen, dem Kun-
den weitergehende Dienstleistungen eines
Versicherungsmaklers im Beratungsge-
spräch zu erläutern. Dies entspricht nicht
der Richtlinie. Danach muss der Versiche-
rungsvermittler den Kunden lediglich in die
Lage versetzen, Art und Umfang der ihm an-
gebotenen Dienstleistung zu beurteilen. Da-
zu reicht es, dass er sich als gebundener Ver-
treter, Mehrfachagent oder Versicherungs-
makler vorstellt und er seine Beratungs-
grundlage erläutert. 

Der Bundesrat fordert darüber hinaus,
die Beschränkungen der Befragungspflicht
des Versicherungsvermittlers aufzuheben.
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klärung auf eine Beratung verzichten kön-
ne. Das würde bedeuten, dass auf einen Be-
ratungsverzicht immer schon dann hinge-
wirkt würde, wenn der Kunde seine Wün-
sche und Bedürfnisse klar äußert. Damit
würde der Beratungsverzicht in weit über-
wiegenden Fällen zur Praxis werden. 

An Stelle des Beratungsmaßstabes des
angemessenen Verhältnisses zwischen Be-
ratungsaufwand und der zu zahlenden Prä-
mie sollen nach Auffassung des Bundesrats
die Risiken des Auftraggebers stehen. Zwar
erscheint die Orientierung des Beratungs-
aufwandes an der Prämienhöhe nicht unbe-
denklich, weil auch bedeutsame Risiken
durch niedrige Prämien gedeckt werden
können. Stellt man aber mit dem Bundesrat
auf die Risiken des Auftraggebers ab, wird
aus der Befragungspflicht eine maklertypi-
sche Risikoerforschungspflicht, die nicht für
den Versicherungsvertreter gelten kann.
Dieser vermittelt in Wahrnehmung der Ab-
satzinteressen der Versicherer. Er steht nicht
im Lager des Versicherungsnehmers und
schuldet ihm folglich nur richtige und voll-
ständige Information über alle entschei-
dungserheblichen Umstände, nicht aber ei-
ne die Kundeninteressen wahrnehmende
und haftungsträchtige Risikoerforschung. 

Nur Makler hat 

Risikoprüfungspflicht

Mit seinen Forderungen macht der Bundes-
rat alle Versicherungsvermittler zu Sachwal-
tern. Er will den Begriff Versicherungsneh-
mer im Gesetz durch den des Auftraggebers
ersetzen. Begründet wird dies damit, dass
der Kunde bei der Beratung nicht unbetei-
ligter Dritter sei. Er stehe vielmehr in einem
Auftragsverhältnis zum Vermittler. Dies zei-
ge auch die für die Versicherungsberater ge-
plante Regelung. Verkannt wird hierbei al-
lerdings, dass nur der Versicherungsbera-
ter und der Makler dem Kunden als Sach-
walter dienen. Beide schließen einen Ge-
schäftsbesorgungsvertrag mit dem Kunden.
Im Gegensatz zu dem im Lager des Versi-
cherers stehenden Vertreter sind sie ver-
pflichtet, die Interessen des Kunden wahr-
zunehmen. Die Annahme eines Auftragsver-
hältnisses zwischen Versicherungsvertreter

Maklerhaftung
kann alle treffen

EU-Vermittlerrichtlinie 

Der Bundesrat hat den Regierungsentwurf für die Neuregelung des

Versicherungsvermittlerrechts dahingehend kritisiert, dass er die EU-

Vermittlerrichtlinie nicht maßstabsgerecht umsetze. Im Zentrum der

Kritik stehen die Beratungspflichten des Versicherungsvermittlers. 



Recht

setz mit aufnimmt. Denn die Mehrmarken-
strategie wird nicht nur von Konzernen und
Versicherungsgruppen praktiziert, sondern
auch von kleineren Versicherern, die sich
den Luxus einer Ausschließlichkeitsorgani-
sation nur deshalb leisten können, weil sie
Produkte fremder Konzerne im Rahmen ei-
ner Organisationsgemeinschaft vertreiben.
Jedenfalls dürfte eine derartig weite Ausnah-
me unzulässig sein. 

Gebundene Versicherungsvermittler sind
nach Artikel 2 Nr. 7 der Richtlinie nur sol-
che, die die Versicherungsvermittlung im
Namen und für Rechnung eines oder meh-
rerer nicht untereinander konkurrierender
Versicherer betreiben. Die Erstreckung der
Erlaubnisfreiheit dürfte auch verfassungs-
rechtlich bedenklich sein. Jedenfalls werden
Versicherungsvermittlungsgesellschaften,
die konkurrierende Versicherer vertreten,
aus Gründen der Gleichbehandlung für sich
in Anspruch nehmen, dass auch ihre Unter-
vertreter erlaubnisfrei tätig sein müssten. 

Seiner Forderung auf maßstabgerechte
Umsetzung der Richtlinie ist der Bundesrat
auch insoweit nicht nachgekommen, als er
die Regelung unbeanstandet gelassen hat,
die Versicherungsmakler grundsätzlich dar-
an hindert, den Umfang der kooperierenden
Versicherer zu beschränken. Nur soweit der
Makler den Versicherungsnehmer in einzel-
nen Fällen vor Abgabe der Vertragser-

und Kunden ändert diese gesetzliche Ord-
nung ab, ohne dass die Richtlinie dies erfor-
dert. Der Regierungsentwurf wahrt sie, in-
dem er lediglich ein gesetzliches Schuldver-
hältnis zwischen dem Versicherungsvermitt-
ler und dem Kunden regelt. Im Kern handelt
es sich dabei nicht um ein Auftrags-, son-
dern ein Auskunftsverhältnis. 

Erlaubnisfreiheit erweitern

Schließlich erstrebt der Bundesrat noch ei-
ne Änderung des Paragrafen 34 d der Ge-
werbeordnung. Dort ist die Erlaubnisfreiheit
für die Tätigkeit von Einfirmen-Versiche-
rungsvertretern unter dem Haftungsdach des
vertretenen Versicherers geregelt. Der Re-
gierungsentwurf beschränkte die Erlaubnis-
freiheit auf Versicherungsvermittler, die aus-
schließlich im Auftrag eines oder mehrerer
nicht konkurrierender Versicherer tätig sind. 

Der Bundesrat hält dies für unsach-
gemäß. Er plant eine Erweiterung der Er-
laubnisfreiheit. Versicherungsprodukte von
Unternehmen desselben Konzerns im akti-
enrechtlichen Sinne oder der Unternehmen
einer Versicherungsgruppe im versiche-
rungsaufsichtsrechtlichen Sinne sollen nicht
als in Wettbewerb zueinander stehend gel-
ten. Unklar ist, warum der Bundesrat Or-
ganisationsgemeinschaften im Sinne des Pa-
ragrafen 92 a Absatz 2 HGB nicht in das Ge-

klärung ausdrücklich auf eine eingeschränk-
te Versicherer- und Vertragsauswahl hin-
weist, soll es nach dem Regierungsentwurf
zulässig sein, dass der Makler Versicherun-
gen ohne eine ausgewogene Marktuntersu-
chung vermittelt. Damit wird das Berufsbild
des Versicherungsmaklers dahin erweitert,
dass dieser im Regelfall eine uneinge-
schränkte Versicherer- und Vertragsauswahl
bieten muss. Hiervon ist allerdings in der
Richtlinie nicht die Rede. Sie verlangt ledig-
lich, dass der Versicherungsmakler dem
Kunden auf Anfrage unter Nennung der ko-
operierenden Versicherer mitteilt, dass er
seinen Rat nicht auf eine ausgewogene Un-
tersuchung der am Markt verfügbaren Ver-
sicherungen stützt. 

Kein Zwang zur ausgewogenen

Marktuntersuchung

Ein Zwang zur ausgewogenen Marktunter-
suchung ist auch nicht sachgerecht, zumal
der Kunde über den Umfang der berücksich-
tigten Versicherer informiert ist und sich die
Dienstleistung des Maklers jenseits des Aus-
wahlprozesses durch die Wahrnehmung der
Interessen des Versicherungsnehmers deut-
lich von der eines Mehrfachagenten unter-
scheidet. Ein Zwang zur ausgewogenen
Marktübersicht wirft zudem für solche Mak-
ler Probleme auf, die keinen direkten Zu-
gang zu einem Versicherer haben. Sie müs-
sten offen legen, dass sie mit bestimmten
Versicherern keine Courtagevereinbarung
haben. Ferner dürfte die Gesetzesfassung
auch bei Versicherern für Unmut sorgen. Sie
können aus kartellrechtlichen Gründen ver-
pflichtet sein, einem Makler Zugang zu
ihren Produkten zu verschaffen, wenn und
soweit ein solcher Zugang nicht über Drit-
te in zumutbarer Weise gewährleistet ist.     ■
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Tipps zum Handels- und Versicherungsver-

treterrecht finden Sie auf der Homepage

von Blanke Meier Evers, Bremen, unter

www.bme-law.de oder bei Rechtsanwalt

Jürgen Evers, Telefon: 04 21/94 94 60.
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